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Landkreis: Heilbronn 
Stadt: Lauffen am Neckar 
Gemarkung: Lauffen, Flur Lauffen-Dorf 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

„Hort Hölderlin-Grundschule“ 
Aufstellung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

Maßstab 1 : 500            ENTWURF 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und zum Bebauungsplan ausgearbeitet.  

Projektnummer: 3 2023 0121 

 

Untergruppenbach, den 09.03.2023/16.11.2023 

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
(§ 74 LBO) 

 

Aufstellungsbeschluss (§§ 2 (1), 13a BauGB) am 29.03.2023 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschl. (§ 2 (1) BauGB) am 14.04.2023 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 (1) BauGB)        vom  21.04.2023 bis 22.05.2023 

Frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4 (1) BauGB)               vom  21.04.2023 bis 22.05.2023 

Beschluss der Veröffentlichung im Internet bzw. der öffentlichen 
Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am 06.12.2023 

Ortsübliche Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet bzw.  
der öffentlichen Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am ......................  

Veröffentlichung im Internet bzw. öffentliche Auslegung 
(§ 3 (2) BauGB)  vom ................. bis ......................  

Ausgefertigt:                    Lauffen, den .....................  
 

 
Pfründer, Bürgermeisterin 

 

Ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplans und der örtlichen 
Bauvorschriften und In-Kraft-Treten (§ 10 (3) BauGB) am ......................  

Zur Beurkundung: 
 

 
Pfründer, Bürgermeisterin 

 

schaafm
Schreibmaschinentext
          Vorlage 2023 Nr. 128/2
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Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184) und § 4 Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 
698), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) in 
Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 
vom 5. März 2010 (GBl. S. 357), geändert durch Gesetz vom 13. Juni 2023 (GBl. S. 170). Es 
gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 
 
Aufhebungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden 
örtlichen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere örtliche 
baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

1. Bebauungsplan „Hort Hölderlin-Grundschule“ 
 Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO) 

Fläche für Gemeinbedarf (BfG) gem. § 9 (1) Nr. 5 BauGB – Zweckbestimmung Kinderhort und 
Betreuungseinrichtung. Zulässig sind Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, die der 
festgesetzten Zweckbestimmung dienen. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

Grundflächenzahl (siehe Einschrieb im Plan) 

Mit wasserdurchlässigem Material befestigte Flächen sind bei der Ermittlung der zulässigen 
Grundfläche nicht mitzurechnen (§ 19 (4) Satz 3 BauNVO). 

1.3 Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) 

Siehe Einschrieb im Plan. 

1.4 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

Längsachsen der Gebäude parallel zu den Richtungspfeilen im Plan. 

1.5 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Offen, zugelassen sind Gebäude bis zu einer Länge von 50 m (o). 

1.6 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern (§ 9 (1) Nr. 26 BauGB) 

a) Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in den an öffentliche Verkehrsflächen 
angrenzenden Grundstücken unterirdische Stützbauwerke entlang der 
Grundstücksgrenzen auf einer Breite von ca. 25 cm erforderlich und ohne Entschädigung 
zu dulden. (Hinterbeton von Randsteinen und Rabatten).  

b) Aufschüttungen und Abgrabungen sind, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers 
erforderlich sind, auf den Baugrundstücken ohne Entschädigung zu dulden. 

1.7 Nebenanlagen, Garagen und überdachte Stellplätze 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

a) Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind unzulässig. 

b) Nichtüberdachte Stellplätze sind allgemein nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen und auf den dafür vorgesehenen Flächen (St) zulässig. Sie können 
ausnahmsweise auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden.  
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1.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

a) Die Befestigung von Stellplätzen und Zufahrten darf nur mit einer dauerhaft 
wasserdurchlässigen Flächenbefestigung (Rasengitter, Rasenpflaster, Dränpflaster oder 
ähnlichem) erstellt werden. Die Verwendung von Pflastermaterial ohne wasserdurchlässige 
Abstandsfuge oder Flächenanteile ist hierbei unzulässig. 

b) Zur Vermeidung anlagebedingter Bodenbeeinträchtigung ist bei allen Baumaßnahmen der 
Oberboden nach Zwischenlagerung der Wiederverwendung zuzuführen. 

c) Zur Minimierung baubedingter Bodenverdichtungen sind die verdichteten Bereiche nach 
Abschluss der Baumaßnahmen wirkungsvoll zu lockern. 

d) Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Beleuchtung mit insektenschonenden 
Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind Leuchten zu 
wählen, die kein Streulicht erzeugen. Die Außenbeleuchtung ist auf das unbedingt 
erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Private Dauerbeleuchtungen sind unzulässig. 

e) Die Ableitung der Dachwässer und unbelasteter sonstigen Oberflächenwässer hat, soweit 
möglich, über offene Entwässerungsmulden zu erfolgen. Dabei ist sicherzustellen, dass 
möglichst viel Wasser vor Ort versickern kann. 

f) Bei der Verwendung von Metall als Baustoff (Blei, Kupfer, Zink) ist verwitterungsfeste 
Beschichtung zwingend. 

g) Mutterboden, der beim Bau (der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen und anderen 
Änderungen der Erdoberfläche) anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten 
auszuheben und in maximal zwei Meter hohen Mieten zu lagern. Er ist in kulturfähigem, 
biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu 
verwenden. Auf die gesetzlichen Vorgaben zum Bodenschutz wird hingewiesen. 

h) Dachflächen der Hauptgebäude sind bis zur Dachneigung von 5° mit extensiver 
Dachbegrünung zu versehen. Davon ausgenommen davon sind Dachbereiche, die durch 
Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen genutzt werden, sowie technische Dachaufbauten 
und Lichtkuppeln. 

1.9 Pflanzbindung (§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB) 

Die im Lageplan besonders bezeichneten Bäume sind auf Dauer zu erhalten, zu unterhalten 
und bei Abgang zu ersetzen. 
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Hinweise: 

a) Das Plangebiet liegt im Bereich des Kulturdenkmals gem. § 2 Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) Nr. 17: latènezeitliche Bestattungen und Siedlung. Beim Bau des angrenzenden 
Gymnasiums wurden Mitte der 1970er Jahre zwei latènezeitliche Flachkörpergräber 
angeschnitten. Zahlreiche Lesefunde weisen auch auf eine latènezeitliche und 
vorgeschichtliche Siedlungstätigkeit hin. Bei Bodeneingriffen ist daher mit archäologischen 
Funden und Befunden – Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG - zu rechnen. 

An der Erhaltung der ausgewiesenen archäologischen Kulturdenkmale besteht 
grundsätzlich ein öffentliches Interesse. Es wird empfohlen, frühzeitig im Vorfeld von 
Bodeneingriffen (auch im Rahmen von Abbrucharbeiten, Leitungstrassen etc.) auf Kosten 
des Planungsträgers den Humusabtrag / Oberbodenabtrag im Bereich der 
Bodeneingriffsflächen zeitlich vorgezogen in Anwesenheit eines Vertreters der 
Archäologischen Denkmalpflege durchzuführen. Dies betrifft insbesondere auch die 
unbebauten Freiflächen. Für diese Arbeiten ist ein ausreichend großes Zeitfenster bis zum 
Baubeginn freizuhalten, da mit wissenschaftlichen Ausgrabungen/Dokumentationen in 
Bereichen archäologischer Befunde (Kulturdenkmale gem. § 2 DSchG) zu rechnen ist. 
Diese Maßnahme frühzeitig durchzuführen, ist im Interesse des Planungsträgers sowie der 
Bauherren, da hiermit Planungssicherheit erreicht werden kann und Wartezeiten durch 
archäologische Grabungen vermieden oder minimiert werden können. Eine schriftliche 
Terminvereinbarung ist notwendig. 

Sollten sich hierbei archäologische Befunde zeigen, ist im Anschluss daran mit 
wissenschaftlichen Ausgrabungen zu rechnen, sofern seitens des Planungsträgers an der 
Ausdehnung des Plangebiets in der derzeitigen Form festgehalten wird. Wir weisen darauf 
hin, dass im Falle einer notwendigen Rettungsgrabung durch das Referat 84. 2 oder eine 
private Grabungsfirma die Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale durch den 
Planungsträger finanziert werden muss. 

b) Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Gesteinen der Meißner-Formation aus dem Oberen Muschelkalk. 
Diese werden von Hochterrassenschottern mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit 
überlagert. Mit Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind, ist zu rechnen. Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte 
Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. 

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. 
wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen 
und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter 
Spalten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu 
Fundamenten zu achten. 
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Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

c) Grundwasserableitungen - auch über das öffentliche Abwassernetz - sind unzulässig. 
Grundwassererschließungen sind der Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
Beabsichtigte Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund 
mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind rechtzeitig vor deren 
Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser 
erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich 
einzustellen und das Landratsamt als untere Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 43 (1) 
und (6) WG). 

d) Die Planfläche liegt innerhalb der Wasserschutzzone IIIA des festgesetzten, rechtskräftigen 
Wasserschutzgebiets "Brackenheim (Lauffener Schlinge)" (LUBW-Nr. 125.023; Datum der 
Rechtsverordnung: 01.12.2003). Die Beschränkungen und Verbote des Landratsamtes 
zum Schutze des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen sind zu 
beachten. 

e) Es wird darauf hingewiesen, dass die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage zur 
Stromerzeugung beim Neubau und bei grundlegender Dachsanierung eines Gebäudes auf 
der für eine Solarnutzung geeigneten Dachfläche besteht. Dies gilt auch beim Neubau eines 
für eine Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr als 35 Stellplätzen für 
Kraftfahrzeuge über der für eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche.  

f)  Auf die mit Wirkung vom 31.07.2020 geltende Änderung des Naturschutzgesetzes 
(NatSchG) wird hingewiesen. Der ergänzte § 21a Landesnaturschutzgesetzes stellt klar, 
dass Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten grundsätzlich keine andere 
zulässige Verwendung im Sinne des § 9 (1) S. 1 Landesbauordnung (LBO) ist. Nach § 9 
(1) S. 1 LBO müssen „die nichtüberbauten Flächen der bebauten Grundstücke […] 
Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung 
benötigt werden.“ Somit dürfen seit 31.07.2020 keine Schottergärten mehr errichtet werden. 

g) Bei entstehenden Gebäuden ist ein erhöhtes Kollisionsrisiko für Vögel gegeben, sobald 
Fensterscheiben den Himmel oder Naturraumstrukturen spiegeln und Glasfassaden über 
eine Ecke geplant werden. Grundsätzlich sollten Situationen mit Fallenwirkung vermieden 
werden. Neben dem Verzicht auf Glasfronten existieren Maßnahmen, durch die 
Glasfassaden für Vögel wahrnehmbar gemacht werden können. Informationen hierzu 
finden Sie unter:  

https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht_2012.pdf 

h) Bei allen Baumaßnahmen muss der Artenschutz beachtet werden. Es ist verboten, 
wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Es ist außerdem verboten, Tiere der 
besonders geschützten Arten, der streng geschützten Arten sowie europäische Vogelarten 
erheblich zu stören oder zu töten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG). Auch dürfen deren 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht beschädigt oder zerstört werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG). 

i) Die Belange des Bodenschutzes sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sowie § 1a BauGB im 
Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. In der vorgelegten Begründüng zum 
Bebauungsplan wurden die Gründe und der Umfang des Bebauungsplans plausibel 
dargelegt. Es handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung. Nach fachlicher 
Prüfung der Planungsunterlagen bestehen aus bodenschutzfachlicher Sicht keine 
Bedenken gegen das Vorhaben. 
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2. Örtliche Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hort Hölderlin-
Grundschule“: 

2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

a) Dachform und Dachneigung der Hauptgebäude: Entsprechend Planeintrag.  

b) Farbgebung der Außenfassaden und Dächer: Leuchtende oder reflektierende Farben bzw. 
Materialien sind unzulässig. Solare Energiegewinnungsanlagen sind hiervon 
ausgenommen. Parabolantennen sind farblich ihrem Hintergrund anzugleichen. 

2.2 Einfriedungen und Stützmauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

a) Einfriedungen 

Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedungen nur als Hecken aus 
heimischen Sträuchern – auch mit darin einbezogenem Stabgitter-, Maschen- oder 
Knüpfdraht – zulässig. Von Fußwegen und befahrbaren Verkehrsflächen ist mit festen 
Einfriedungen ein Grenzabstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. Zugelassen sind nur 
Zäune, die im Höhenbereich bis 20 cm über dem Boden Kleinsäugetiere in ihrer 
Bewegungsfähigkeit nicht behindern (Durchschlupf). 

b) Stützmauern 

Stützmauern sind allgemein nur bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig. 

2.3 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. Bundesrechtliche Vorschriften bleiben 
unberührt. 

 




